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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

16.12.1986 

Geschäftszahl 

86/14/0082 

Rechtssatz 

Ob eine wesentliche Beteiligung an einer GmbH iSd § 7 Z 6 GewStG vorliegt, ist nach dem Anteil am 
Stammkapital zu beurteilen. Dies gilt auch für den Fall der im vierten Satz der Gesetzesstelle geregelten 
mittelbaren Beteiligung. Auch hier muß die mittelbare Beteiligung einen mehr als 25%igen Anteil am 
Stammkapital jener GmbH verschaffen, bei der die Zurechnung nach § 7 Z 6 GewStG erfolgen soll. Die 
Beteiligung an einer atypischen stillen Gesellschaft verschafft jedoch keine mittelbare Beteiligung an 
Stammkapital einer GmbH, sondern lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch des stillen Gesellschafter 
(Herausgabeanspruch insbesondere in Form eines Anspruches auf einen Anteil am Liquidationserlös). 


